
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Olching GmbH
für die Belieferung von Haushaltskunden mit Gas (AGB)
1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
1.1. Das Angebot der Stadtwerke Olching GmbH, im folgenden Lieferant, in Prospekten, Anzeigen, Formularen 

etc. ist freibleibend. Maßgeblich sind die bei Vertragsschluss geltenden Preise.
1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Liefer-

beginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn  hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen 
Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages, etc.) erfolgt sind.

2. Umfang und Durchführung der Lieferung 
2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Erdgas an seine Entnahmestelle (siehe Ziff. 1 

des Auftrages). Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des auf die (ggf. jeweilige) Messstelle bezogenen 
1HW]DQVFKOXVVHV��0HVVVWHOOH�LVW�GHU�2UW�DQ�GHP�GHU�*DVÀXVV�PHVVWHFKQLVFK�HUIDVVW�ZLUG��%HL�HLQHU�8QWHUEUH-
FKXQJ�RGHU�EHL�8QUHJHOPl�LJNHLWHQ�LQ�GHU�*DVYHUVRUJXQJ�LVW�GHU�/LHIHUDQW��VRZHLW�HV�VLFK�XP�)ROJHQ�HLQHU�
6W|UXQJ�GHV�1HW]EHWULHEHV�HLQVFKOLH�OLFK�GHV�1HW]DQVFKOXVVHV�KDQGHOW��YRQ�VHLQHU�/HLVWXQJVSÀLFKW�EHIUHLW��
Zu den möglichen Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbetreiber, vgl. Ziff. 8.

����� 'HU�/LHIHUDQW�LVW�ZHLWHU�YRQ�VHLQHU�/HLVWXQJVSÀLFKW�EHIUHLW��VRZHLW�XQG�VRODQJH�GHU�1HW]EHWUHLEHU�GHQ�1HW]-
anschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene 
Initiative unterbrochen hat. Das gleiche gilt, wenn der Lieferant an der Lieferung und/oder dem Bezug von 
(UGJDV�DXIJUXQG�K|KHUHU�*HZDOW�RGHU�VRQVWLJHU�8PVWlQGH��GHUHQ�%HVHLWLJXQJ�GHP�/LHIHUDQWHQ�QLFKW�P|JOLFK�
ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung
3.1. Die Menge des gelieferten Gases wird durch Messeinrichtungen des zuständigen Messstellenbetreibers 

ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber, Messdienstleister, Netzbetrei-
ber, Lieferanten oder auf Verlangen des Lieferanten oder des Netzbetreibers kostenlos vom Kunden durch-
geführt. Der Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Können 
die Messeinrichtungen nicht abgelesen werden oder zeigen sie fehlerhaft an, so können der Lieferant und/
oder der Netzbetreiber den Verbrauch insbesondere auf der Grundlage der letzten Ablesung schätzen oder 
rechnerisch abgrenzen, wobei die tatsächlichen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden.

3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des 
Lieferanten, des Messstellenbetreibers oder des Netzbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu 
seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen oder zur 
Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden 
oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Be-
tretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Messeinrichtungen zugänglich sind.

3.3. Der Lieferant kann vom Kunden monatlich Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese 
unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Verbrauchs nach billigem Ermessen, in der Regel auf der 
Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen 12 Monate bzw. unter Berücksichtigung des durch-
schnittlichen Verbrauchs vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich 
abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Rechte des Kunden nach § 40 Abs. 2 EnWG bleiben 
unberührt.

3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes, der 12 Monate nicht wesentlich 
überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in wel-
FKHU�GHU�WDWVlFKOLFKH�8PIDQJ�GHU�%HOLHIHUXQJ�XQWHU�$QUHFKQXQJ�GHU�$EVFKODJV]DKOXQJHQ�DEJHUHFKQHW�ZLUG��
Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen Belieferung, 
so wird der zuviel oder zuwenig berechnete Betrag erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Ab-
schlagszahlung verrechnet. Rechte des Kunden nach § 40 Abs. 2 EnWG bleiben unberührt.

3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner 
Abnahmestelle gemäß § 47 GasNZV zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur 
dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden. Ergibt eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder 
werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so wird der zu viel oder zu wenig be-
rechnete Betrag erstattet oder nachentrichtet. Ansprüche sind auf den der Feststellung des Fehlers vorher-
gehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren 
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf den Zeitraum seit Vertragsbeginn, längstens 
auf drei Jahre beschränkt.

3.6. Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, so erfolgt die Anpassung des 
Grundpreises tagesgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig berechnet. Die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlungen können entsprechend angepasst werden.

4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge zu dem vom Lie-

feranten festgelegten Zeitpunkt fällig und ohne Abzug im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens oder mittels 
Überweisung/Dauerauftrag zu zahlen.

4.2. Bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat erhält der Kunde vor dem Lastschrifteinzug eine Vorabankündigung 
�VRJHQDQQWH�3UH�1RWL¿FDWLRQ���GHU�)lOOLJNHLWVWHUPLQH�XQG�=DKOEHWUlJH�HQWQRPPHQ�ZHUGHQ�N|QQHQ��'LH�9RU-
lagefrist wird auf 3 Kalendertage festgelegt. Sind Fälligkeitstermine und Zahlbeträge für Abschlagzahlungen 
in Vertragsbestätigungen, Rechnungen oder Abschlagsrechnungen enthalten, gelten diese Belege als Vor-
DEDQN�QGLJXQJ��3UH�1RWL¿FDWLRQ��I�U�DOOH�JHQDQQWHQ�)lOOLJNHLWVWHUPLQH�XQG�=DKOXQJVEHWUlJH�

4.3. Bei Zahlungsverzug kann der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten konkret oder pauschal berechnen. Bei einer 
pauschalen Berechnung ist dem Kunden der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder 
wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

4.4. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 
sofern die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, oder sofern der in einer Rechnung 
angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch 
im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und 
solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist.

4.5. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenan-
sprüchen aufgerechnet werden.

5. Preise und Preisanpassung / Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen/ Kos-
ten für Einbau eines Zählers nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG

5.1. Der Gesamtpreis setzt sich aus Grund- und Arbeitspreis zusammen. Er enthält den Energiepreis, die Kosten 
für Messstellenbetrieb und Messung – soweit diese Kosten dem Lieferanten in Rechnung gestellt werden 
– sowie für die Abrechnung, das an den Netzbetreiber abzuführende Netzzugangsentgelt sowie die Konzes-
sionsabgaben.

����� 'LH�3UHLVH�YHUVWHKHQ�VLFK�HLQVFKOLH�OLFK�GHU�(QHUJLHVWHXHU��GHU]HLW�������FW�N:K��XQG�GHU�8PVDW]VWHXHU
             (derzeit: 19 %) in der jeweils geltenden Höhe (Bruttopreise), Kosten für auf die Lieferung entfallenden Emis-

VLRQV]HUWL¿NDWH�QDFK�GHP�%(+*��bQGHUQ�VLFK�GLHVH�6WHXHUVlW]H��lQGHUQ�VLFK�GLH
             Bruttopreise entsprechend.
5.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern oder 

Abgaben belegt, kann der Lieferant hieraus entstehende Mehrkosten an den Kunden weiterberechnen. Dies 
gilt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss 
konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. 
Die Weitergabe ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung 
(z.B. nach Kopf oder nach Verbrauch) dem einzelnen Vertragsverhältnis zugeordnet werden können. Mit 
der neuen Steuer oder Abgabe korrespondierende Kostenentlastungen - z. B. der Wegfall einer anderen 
Steuer - sind anzurechnen. Eine Weitergabe kann mit Wirksamwerden der betreffenden Regelung erfolgen. 
Der Kunde wird über die Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.  

5.4. Ziff. 5.3. gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach Ziff. 5.3 weitergegebenen Steuer oder Abgabe 
lQGHUW��EHL�HLQHP�:HJIDOO�RGHU�HLQHU�$EVHQNXQJ�LVW�GHU�/LHIHUDQW�]X�HLQHU�:HLWHUJDEH�YHUSÀLFKWHW�

5.5. Ziff. 5.3. und Ziff. 5.4. gelten entsprechend, falls auf die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Ver-
tragsschluss eine hoheitlich auferlegte, allgemein verbindliche Belastung (d.h. keine Bußgelder o. ä.) entfällt, 
VRZHLW�GLHVH�XQPLWWHOEDUHQ�(LQÀXVV�DXI�GLH�.RVWHQ�I�U�GLH�QDFK�GLHVHP�9HUWUDJ�JHVFKXOGHWHQ�/HLVWXQJHQ�KDW��

����� 'HU�/LHIHUDQW�LVW�YHUSÀLFKWHW��GLH�DXI�GHU�*UXQGODJH�GLHVHV�9HUWUDJHV�]X�]DKOHQGHQ�3UHLVH�GDU�EHU�KLQDXV�
nach billigem Ermessen der Entwicklung der Kosten anzupassen, die für die Preisberechnung maßgeblich 
sind. Eine solche Erhöhung oder Ermäßigung erfolgt insbesondere, wenn sich die Kosten für die Beschaf-
fung von Energie oder die Nutzung des Verteilnetzes ändern oder sonstige Änderungen der energiewirt-
schaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen zu einer veränderten Kostensituation führen. Der Liefe-
UDQW�LVW�YHUSÀLFKWHW��EHL�$XV�EXQJ�VHLQHV�ELOOLJHQ�(UPHVVHQV�GLH�MHZHLOLJHQ�=HLWSXQNWH�HLQHU�3UHLVlQGHUXQJ�
so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung ge-

WUDJHQ�ZHUGHQ�DOV�.RVWHQHUK|KXQJHQ��DOVR�.RVWHQVHQNXQJHQ�PLQGHVWHQV�LQ�JOHLFKHP�8PIDQJ�SUHLVZLUNVDP� 
 
werden wie Kostenerhöhungen. Änderungen der Preise nach dieser Ziffer sind nur auf den Zeitpunkt der 
jeweiligen Vertragsverlängerung sowie bei unbestimmter Vertragslaufzeit jeweils zum Monatsersten möglich. 
Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens zwei 
Monate vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Preisan-
passung nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Monats-
ende auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung in Textform zu kündigen. Hierauf wird der 
Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

5.7. Erhält der Kunde eine neue Messeinrichtung im Sinne des § 21 b Abs. 3a oder Abs. 3 b EnWG und werden 
dem Lieferanten dafür vom Netzbetreiber andere Entgelte für den Messstellenbetrieb in Rechnung gestellt, 
wird der Lieferant diese Kostenveränderung an den Kunden weitergeben. Der Kunde wird hierüber spätes-
tens mit der nächsten Abrechnung informiert. Die Höhe der Abschlagszahlungen nach Ziff. 3.3 der AGB kann 
entsprechend angepasst werden.

6. Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen
6.1. Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rah-

menbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, GasGVV, GasNZV, MessZV, Entschei-
dungen der Bundesnetzagentur). Sollten sich diese und/oder die einschlägige Rechtsprechung (z.B. durch 
)HVWVWHOOXQJ�GHU�8QZLUNVDPNHLW�YHUWUDJOLFKHU�.ODXVHOQ��lQGHUQ��LVW�GHU�/LHIHUDQW�EHUHFKWLJW��GHQ�9HUWUDJ�XQG�
oder diese Bedingungen – mit Ausnahme der Preise – insoweit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es 
die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich 
entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich 
macht. Eine Anpassung und/oder Ergänzung ist auch zulässig, wenn diese für den Kunden lediglich rechtlich 
vorteilhaft ist. 

6.2. Anpassungen des Vertrages und/oder dieser Bedingungen nach vorstehendem Absatz sind nur zum Monats-
ersten möglich. Der Lieferant wird dem Kunden die Anpassung spätestens zwei Monate vor dem geplanten 
Wirksamwerden in Textform mitteilen. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Anpassung nicht einverstanden, 
hat er das Recht, den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende auf den Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Anpassung in Textform zu kündigen. Macht er von diesem Recht keinen Gebrauch, gilt 
die Anpassung als genehmigt. Auf diese Folgen wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert 
hingewiesen.

7. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung
7.1. Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung unterbrechen zu 

ODVVHQ��ZHQQ�GHU�.XQGH�LQ�QLFKW�XQHUKHEOLFKHP�0D�H�VFKXOGKDIW�*DV�XQWHU�8PJHKXQJ��%HHLQÀXVVXQJ�RGHU�
vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet („Gasdiebstahl“). 

7.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden in nicht unerheblicher Höhe und unter Berücksichtigung etwaiger Vor-
auszahlungen ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung 
unterbrechen zu lassen. Nicht titulierte Forderungen, die der Kunde schlüssig beanstandet hat oder die aus 
einer streitigen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren, bleiben außer Betracht. Dem Kunden wird die 
8QWHUEUHFKXQJ�VSlWHVWHQV�YLHU�:RFKHQ�YRUKHU�DQJHGURKW�XQG�GHU�%HJLQQ�GHU�8QWHUEUHFKXQJ�VSlWHVWHQV�
GUHL�:HUNWDJH�YRU�GHU�8QWHUEUHFKXQJ�DQJHN�QGLJW��'LH�8QWHUEUHFKXQJ�XQWHUEOHLEW��ZHQQ�GHU�.XQGH�GDUOHJW��
GDVV�KLQUHLFKHQGH�$XVVLFKW�EHVWHKW��GDVV�HU�VHLQHQ�9HUSÀLFKWXQJHQ�YROOXPIlQJOLFK�QDFKNRPPW��'HU�.XQGH�
ZLUG�GHQ�/LHIHUDQWHQ�DXI�HWZDLJH�%HVRQGHUKHLWHQ��GLH�HLQHU�8QWHUEUHFKXQJ�]ZLQJHQG�HQWJHJHQVWHKHQ��XQ-
verzüglich schriftlich hinweisen.

����� 'LH�.RVWHQ�GHU�8QWHUEUHFKXQJ�VRZLH�GHU�:LHGHUKHUVWHOOXQJ�GHU�%HOLHIHUXQJ�VLQG�YRP�.XQGHQ�]X�HUVHW]HQ��
Die Kosten werden dem Kunden nach tatsächlichem Aufwand oder pauschal nach der geltenden Preisre-
gelung in Rechnung gestellt. Bei pauschaler Berechnung hat der Kunde das Recht, nachzuweisen, dass 
die Kosten nicht entstanden oder wesentlich geringer sind als die Pauschale. Die Belieferung wird wieder 
KHUJHVWHOOW��ZHQQ�GLH�*U�QGH�I�U�GLH�8QWHUEUHFKXQJ�HQWIDOOHQ�XQG�GLH�.RVWHQ�GHU�8QWHUEUHFKXQJ�XQG�:LHGHU-
herstellung bezahlt sind.

7.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt 
werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Voraussetzungen nach Ziff. 7.1 oder 7.2 
wiederholt vorliegen und, im Fall des Zahlungsverzugs, dem Kunden die Kündigung zwei Wochen vorher 
angedroht wurde.

8. Haftung
����� $QVSU�FKH�ZHJHQ�6FKlGHQ�GXUFK�8QWHUEUHFKXQJ�RGHU�EHL�8QUHJHOPl�LJNHLWHQ�LQ�GHU�*DVYHUVRUJXQJ�VLQG��

soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, 
gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 NDAV). 

8.2. Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen 
Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können 
und der Kunde dies wünscht.

8.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
RGHU�GHU�*HVXQGKHLW��RGHU�GHU�VFKXOGKDIWHQ�9HUOHW]XQJ�ZHVHQWOLFKHU�9HUWUDJVSÀLFKWHQ��G�K��VROFKHU�3ÀLFKWHQ��
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
(LQKDOWXQJ�GHU�9HUWUDJVSDUWQHU�UHJHOPl�LJ�YHUWUDXHQ�GDUI��VRJ��.DUGLQDOSÀLFKWHQ��

����� ,P�)DOOH�HLQHU�9HUOHW]XQJ�ZHVHQWOLFKHU�9HUWUDJVSÀLFKWHQ��ZHOFKH�QLFKW�DXI�9RUVDW]�RGHU�JUREHU�)DKUOlVVLJNHLW�
beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages 
DOV�P|JOLFKH�)ROJH�GHU�9HUWUDJVYHUOHW]XQJ�YRUDXVJHVHKHQ�KDW�RGHU�XQWHU�%HU�FNVLFKWLJXQJ�GHU�8PVWlQGH��
die sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 

9. Umzug / Übertragung des Vertrags   
����� 'HU�.XQGH�LVW�YHUSÀLFKWHW��GHP�/LHIHUDQWHQ�MHGHQ�8P]XJ�LQQHUKDOE�HLQHU�)ULVW�YRQ�HLQHP�0RQDW�QDFK�VHLQHP�

8P]XJ�XQWHU�$QJDEH�GHU�QHXHQ�$QVFKULIW�LQ�7H[WIRUP�DQ]X]HLJHQ�
9.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziff. 9.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf 

Grundlage dieses Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass 
GHU�.XQGH�GHP�/LHIHUDQWHQ�GDV�8P]XJVGDWXP�UHFKW]HLWLJ�PLWJHWHLOW�KDW�

����� (LQ�8P]XJ�GHV�.XQGHQ�EHHQGHW�GHQ�/LHIHUYHUWUDJ�]XP�=HLWSXQNW�GHV�YRP�.XQGHQ�PLWJHWHLOWHQ�8P]XJVGD-
tums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netz-
betreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem Kunden für die neue Entnahmestelle auf Wunsch gerne ein 
neues Angebot.

����� 8QWHUEOHLEW�GLH�0LWWHLOXQJ�GHV�.XQGHQ�QDFK�=LII������DXV�*U�QGHQ��GLH�GLHVHU�]X�YHUWUHWHQ�KDW��XQG�ZLUG�GHP�
/LHIHUDQWHQ� GLH�7DWVDFKH� GHV�8P]XJV� DXFK� VRQVW� QLFKW� EHNDQQW�� LVW� GHU�.XQGH� YHUSÀLFKWHW��ZHLWHUH�(QW-
nahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die der Lieferant gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber 
einstehen muss und für die er von keinem anderen Kunden eine Vergütung erlangt, nach den Preisen dieses 
9HUWUDJHV�]X�YHUJ�WHQ��'LH�3ÀLFKW�GHV�/LHIHUDQWHQ�]XU�XQYHU]�JOLFKHQ�$EPHOGXQJ�GHU�ELVKHULJHQ�(QWQDKPH-
stelle bleibt unberührt.

����� 'HU�/LHIHUDQW�LVW�EHUHFKWLJW��GLH�5HFKWH�XQG�3ÀLFKWHQ�DXV�GHP�9HUWUDJ�DOV�*HVDPWKHLW�DXI�HLQHQ�'ULWWHQ�]X�
übertragen. Die Übertragung wird erst wirksam, wenn der Kunde zustimmt. Die Zustimmung gilt als erteilt, 
wenn der Kunde nicht innerhalb von acht Wochen nach der schriftlichen Mitteilung über die Übertragung 
GHU�5HFKWH�XQG�3ÀLFKWHQ�VFKULIWOLFK�ZLGHUVSULFKW��$XI�GLHVH�)ROJHQ�ZLUG�GHU�.XQGH�YRP�/LHIHUDQWHQ�LQ�GHU�
Mitteilung gesondert hingewiesen.

����� 'HU�=XVWLPPXQJ�GHV�.XQGHQ�EHGDUI�HV�QLFKW��VRZHLW�HV�VLFK�XP�HLQH�hEHUWUDJXQJ�GHU�5HFKWH�XQG�3ÀLFKWHQ�
DXI�HLQHQ�'ULWWHQ�LP�5DKPHQ�HLQHU�UHFKWOLFKHQ�(QWÀHFKWXQJ�GHV�/LHIHUDQWHQ�QDFK�����(Q:*�KDQGHOW��

10. Schlussbestimmungen
10.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und –entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
10.2. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
10.3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 

bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen bzw. undurchführbaren Be-
stimmung tritt die gesetzliche Bestimmung.

11. Energiesteuer-Hinweis
 Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender Hinweis gemäß der Energiesteuer-

Durchführungsverordnung: 

 “Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche 
Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. 
Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie 
sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“
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